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Hinwds für die Bezieher des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Xordrhein-Westfalen. . -=• 

Die neue CD-Rom „SGV. KRW.", Stand 1. Januar 2001, ist er::1ältlich. 

Sie enthält jetzt auch fast alle Anlagen. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die ::.VIinisterialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnun.gen des Landes NRW (SGV. ~RW.) stehen im Intranet des Landes ~RW zur Verfügung. 
Im Innenrn.inisterium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe In:::ormationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter smvie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. J:\RW.) werden au:::h im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums :°'RW (Adresse: http:/ /,vv.--w.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen dEs Landes KRW (SGV. KRWJ ist auch auf 
CD-ROi.VI erhältlich. Bestellformulare finden sich in den Kummern 3 und 4 des GV. NRW. 1999. ebenso im 
Internet-Angebot. · 
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Bekanntmachung 
der "C nfallverhütungsvorschrift 

,.Umgang mit Gefahrstoffen" 
Vom 29. Oktober 1999 

Die Ver:reterversam:mlung de:, Gemeindeunfallversi­
che1-'11-i.gsve:-bandes (Gl:TVV) Westfalen Lippe hat i::J. ihrer 
Sitzung am 29. Oktober 1999 folgende Udallverhütungs­
vorschrift beschlossen: 

unfallverhütungsvorschrift 
Umgang mit Gefahrstoffen (Gl;V 9.27) 

vom 29. Oktober 1999 

Inhaltsverzeichnis 

I. 
Geltungsbe:-eich 

§ 1 Geltungsbereich 

II. 
Betrieb 

§ 2 Ausk1.mftspflichten 

§ 3 Beauftragung von Fremdunterneh...'Uen beim "C"mgang 
mit 1'-..rebserzeugenden oder erbgutverändernden Ge­
fahrstoffen 

III. 
Ordungsv:idrigkeiten 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

IV. 
Anderung 

von "C"nfallverhütungsvorschriften 

§ 5 Andenu1g von Unfallverhütungsvorscnriften 

§ 6 Inkrafttreten 

V. 
Inkrafttreten 

I. 
Geltungsbereich 

§ 1 
Geitungsbereich 

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für den 1.:-mgang 
mit Gefahrstoffen. Unbeschadet der nachfolgenden Be­
stimmungen gelten die Vorschriften der Gefahrstoffver­
ordnung über den "Cmgang mit Gefahrstoffen zum 
Schutze der Versicherten als Unfallverhütungsvorscl1rift 
entsprechend mit Ausnahme de~ Regelungen über die 
arbeitsmedizinische Vorsorge. Loer Erlaubnisse und 
Ausnahmebewilligungen nach der Gefahrstoffverord­
nung entscheidet die zuständige Behörde. Anzeige-, 
Voriage- und Benachrichtigur:.gspflichten nach der Ge­
fahrstoffverordnung bestehen nur gegenüber der zustän­
digen Behörde. 

II. 
Betrieb 

§2 
Auskunftspflichten 

Der Cntern.ehmer hat dem Unfallversicherungsträger 
auf Verlangen alle für den Umgang mit Gefahrstoffen 
bedeutsamen Angaben zu machen. 

§3 
Beauftragung von Fremdunternehmen bei.111 Umgang 

mit krebserzeugenden oder erbgutverändernden Ge­
fahrstoffen 

(1) Erteilt ein Unternehmer, der mit krebserzeugenden 
oder erbgutverändemden Gefahrstoffen umgeht oder 

umgegangen ist, A'.lfträge an Fremdumerneh:ner, hat er 
dafür zu sorgen, daß im Hinblick auf k:-ebserzeugende 
oder erbg;_üverände:-nd.e Gefahrstoffe 

1. die mit den Arbei;;en verbundene!! Gefahren ermittelt 
und oeurteilt ,verden. 

2. eir:. Aroeitsablau::'plan erstell: wird, 

3. die erforderlichen Schutzr:ia3r..ahmen für eigene Ve:-si­
che:-te und Versicherte der Fremd:mternehmer festge­
!egt werden, 

__ die Verantwortungsbereiche aller beteiligten Versi­
cherten einscr.ließlich der von Frendunternehmen 
abgegrenzt und festgelegt wucien, 

5. alle Arbeitsabläufe übenvacht ,,:erden, 

6. die bei Zwischenfällen erforderlichen lviaßnahmen 
getroffen werden, eL"'lscnließlich der Festlegung von 
Flucht- und Rettungswegen 

so,vie 

7. alle Maßnahmen und Festlegungen in gemeinsamen 
schriftlichen Aufzeichnungen mit den Fremdunter­
nehmern festgehalten werden. 

Entsprechendes gilt, ·wenn durch die Tätigkeit des 
Fremdunternehmers Gefahren durch krebserzeugende 
oder erbgutverändemde Stoffe entstehen können. 

(2) De· Unterneh.-rner hat b. Abstirr~'Tiung mit den 
Fremdunterne1'~'1lern einen fachkundigen Verantwortli­
chen (Koordinator) schriftlich zu bestellen. Er hat den 
Koordinator gegenüber allen beteiligten VersichErten mit 
Weisungsbefugnis auszustatten. Er hat den Koordinator 
allen beteiligten Versicherten bekanntzumachen. 

(3) Der Unternehrner hat sicherzustellen, daß Arbeiten 
ständig durch Aufsichtsfür.rende überwacht werden. Er 
hat dafür zu sorgen, daß alle Aufsichtsfür.,renden nur mit 
der schriftlichen Zustimmung des Koordinators benannt 
werden. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß die 
beteiligten Versicherten nur mit einer schriftlichen Er­
laubnis durch deri Koordinator tätig werden, in der die 
erforderlichen Schutzmaßnal:n·nen aufzuführen sind. Es 
genügt eine einmal erteilte Erlaubnis, in der der Umfang 
dieser i\rbeiten. ciie erforderli.chen Schutzmaßna1'~'1len 
und die Namen ·der VersichertEn schriftlich festgehalten 
sind. wern1 Fremdunternehmer sich wiederholende Ar­
beiten tnlter gleichen stoff- ur:cd verfahrensspezifischen 
Bedingungen ausführen. 

(5) Der Unternehmer hat im Einvernehmen mit dem 
FremdunterneJ.,_'Tier sicherzustellen, daß die festgelegten 
Schutzmaßnahrr:en durchgeführt werden. 

III. 
Ordnungswidrigkeiten 

§4 
Ordnungswidi·igkeiten 

Ordnungswidc--i.g im Sinne des § 209 Abs. 1 Kr. 1 Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätz­
lich oder fahrlässig den Bestimmungen der §§ 2 oder 3 
zuwiderhandelt. 

IV. 
Andern::i.g 

von "C"nfallverhütungsvorschriften 

§5 
Ä.".lderung 

vo!l Ln:fallverhütungsvorschriften 

Die nachstehend aufgeführten Unfallverhütungsvor­
schrifte!l werden wie folgt geändert: 

1. Die unfallverhütungsvorsc!:.rift „Arbeiten mit Flüs­
sigkeitsstrahlern" (G"CV 3.9) vom siärz 1993, in der 
Fassung vom Januar 1997, wird wie folgt geändert: 

a) §§ 9 und 11 werden aufgehoben. 
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b) In§ 24 wird die Angabe,,§§ 7, 9, 10, 12 Abs. 2," durch 
die Angabe ,,§§ 7, 10, 12 Abs. 2." ersetzt. 

2. Die Unfallverhütungsvorschr:.ft „:V!üEbesei:igu:r:g" 
(Guv 7.8) vom Jarn„ar 1979, in de1· Fassung vom Januar 
1997, ,Yird wie foigt geändert: 

a) § 8 Abs. 3 ,vird au:i'gehooen. 

b) In§ 31 wird die Angabe,,§§ 8, 9" durch die Angabe 
,,§ 8 Abs. 1, 2, 4 bis 8, § 9" ersetz'.:. 

V. 
fakrafttreten 

§ 6 

Inkrafttreten 

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am ersten Tage 
des :VIonats April oder :VIonats Oktober in Kraft, der als 
erster der Bekanntmachung folgt. 

Genehmigung 

Die vorstehende Unfailverhütu.,_".!gsvorschrift „Umgang 
mit Gefahrstoffen" (Gl;v 9.27) wird genehmigt. 
Az.: 213-8006.15.4.4 

Düsseldorf, den 8. Dezember 2000 

Ministerium für Arbeit und Soziales 
Qualifikation und Technologie 

des Landes Xordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Dr. Deden 

- GV. :r--;-RW. 2001 S. 42. 

Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift 
,,Umgang mit Gefahrstoffen" 

Vom 2. Kovember 1999 

Die Vertreterversammlung des Rheinischen Gemein­
deunfallversicherungsverbandes hat L'1 ihrer Sitzung am 

· 2. Kovember 1999 folgende lJnfaliverhütuP..gsvorschrift 
beschlossen: 

C nfallverhi.itungsvorschrift 
Umgang mit Gefahrstoffen (GUV 9.27) 

vom 2. X ovember 1999 

Inhaltsverzeichri..is 

I. 
Geltungsbereich 

§ 1 Geltungsbereich 

II. 
Betrieb 

§ 2 Auskunftspflichten 

§ 3 Beauftragung von Fremdunternehmen beim Umgang 
mit krebserzeugenden oder erbgutverändernden Ge­
fahrstoffen 

III. 
Ordungswidrigkeiten 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

IV. 
A ... TJ.derung 

von Lnfallveri.lütü.!'lgs1_;-orscP_riften 

§ 5 Anderung von Cnfallverhütungsvorschriften 

V. 
Inkra:'ttreten 

§ 6 !nY, .. rai:ttreterr 

I. 
Gelt;.~ngsbereich 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Ur:fallverhütungsvorschrift gilt für den Umgang 
mit Gefahrstoffen. 1jr.beschadet der nachfolgenden Be­
stimmungen gelten die Vorschriften der Gefahrstoffver­
ordnung über den Umgang rnit Gefahrstoffen zum. 
Schutze der Versicherten als Unfallverhütungsvorschrift 
entsprechend mit Ausnahme der Regelungen über die 
arbeitsmedizinische Vorsorge. t..'ber Erlaubnisse und 
Ausnahmebewilligungen nach der Gefahrstoffverord­
nu!lg entscheidet ciie zuständige Behörde. .a~llzeige-, 
Vorlage- und Benachrichtigungspilichten nach der Ge­
fahrstoi'fverorclnung bestehen nur gegenüber der zustän­
digen Behörde. 

II. 
Betrieb 

§2 
Auskunftspflichten 

Der Unternehmer hat dem Unfallversichenmgsträger 
auf Verlangen alle für den Umgang mit Gefahrstoffen 
bedeutsamen Angaben zu machen. 

§ 3 
Beauftragung von Fremdunternehmen 
beim Gmgang 1nit krebserzeugenden 

oder erbgutverändernden Ge:fahrstoffen 

(1) Erteilt ein Unternehmer, der mit krebserzeugenden 
oder erbgutverändernden Gefahrstoffen umgeht oder 
umgegangen ist, Aui'träge an Fremdunternehmer, hat er 
dafür zu sorgen, daß im Hinblick auf krebserzeugende 
oder erbgutverändemde Gefahrstoffe 

1. die mit den A:-beiten verbundenen Gefahren ermittelt 
und beurteilt ,verden, 

2. ein Arbeitsablaufplan erstellt wird, 

3. die erforderlichen Schutzmaßnahmen :für eigene Versi­
cherte und Versicherte der Fremdunternehmer festge­
legt \Verden! 

4. die Verantwortungsbereiche aller beteiligten Versi­
cherten einschließlich der von Fremdunternehmen 
abgegrenzt und festgelegt werden, 

5. alle Arbeitsabläufe übenvacht werden, 

6. die bei· Z,vischenfälien erforderlichen ::.VIaßnahmen 
getroffen werden, einschHeßlich der Festlegung von 
Flucht- und Rettungswegen 

so\vi.e 

7. alle c\'Iaßnahmen und Festlegungen in gemeinsamen 
schriftlichen Aufzeichnungen mit den Fremdunter­
nehmern festgehalten werden. 

Entsprechendes gilt, wenn durch die Tätigkeit des 
Fremdunternehmers Gefahren durch krebserzeugende 
oder erbgutverändernde Stoffe entstehen können. 

(2) Der Unterneh..rner hat in Abstimmung mit den 
Fremdunternehmern einen fachkundigen Verantwortli­
chen (Koordinator) schriftlich zu bestellen. Er hat den 
Koordinator gegenüber allen beteiligten Versicherten mit 
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\Veisungsbefug:::J.is ausz:;.sta:ter.. Er hat der.. Koordir..a:or 
alle:'.1 beteilig:e::i Versicl:erten bekar:ntzu:'.Ilachen. 

(3) Der "C"nte:-nenme:- hat siche:-z:1s:eller.., daß 1\rbei'.:en 
stä:'.ld:g du.rc::i Aufsichts:::üh:-ei::de i:benvacl:t werc.er... Er 
hat daf'..::- z:1 sorgen, da3 alle Ac1:::sichtsfihrenden rn.,r mit 
de:::- scnriftliche::i. Zci.stirr.:nung des Koorc.ina'.:ors benar..n'.: 
,verder:. 

(4) Der l:"nternehmer hat dafür zu sorgen, daJ die 
beteiligten Vers:cherten r::E:· mit einer schriftlichen Er­
laubnis du:-ch den Koo:-di:r:ator tätig werc.en, in der die 
erfordedichen Schutzn1aß:::iahme:r: aufzuft.hrer: sind. Es 
ger:ügt e:.ne ein.,_-nal erteilte Erlauonis, ir.. de1· c.er Umfa:::ig 
dieser Aroeiter.. die erforder:.ichen Sch;.;.tz:naßnahmen 
w1c d'e -,.•amP.., ·der V0 rs:icb.erten ~cn~iftlic:i f0 -~aeh:alLP11 
sind. ~ve-;;:n- F;~r:1d1;.r:t~~elLrr..~r- sich-~vied~rh~l~~d~- ;,_;_ 
beiten unter gleicher:. stoff- und verfahrensspezif:schen 
Bedingi.;.ngen ausführen. 

(5) De:- l:"nterr:.ehmer hat im Einvernehn:en mit dem 
Fremdunter::iehrr:er sicherzustellen, daß die festgelegten 
Schutzrr:aßnahmen durchgeführt werden. 

III. 
Ordnungs\vidrigkei ten 

§4 
Ordr:ungswidrigkeiten 

Ordnungs\vidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 :'Jr. 1 Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB v1I) hanc.elt, wer vorsätz­
lich oder fahrlässig den Besti:nrr..ungen der §§ 2 oc.er 3 
zuwiderhandelt. 

IV. 
Änderur:g 

von Unfallverhütungsvorsch::-iften 

§5 
Änderur:g 

von Cnfailverhütungsvorschriften 

Die nachstehend aufgeführten Unfallverhütungsvor­
schriften werden \Vie folgt geändert: 

1. Die Unfallverhüt:mgsvorschrift „Arbeiten mit Flüs­
sigke:.tsstrah:.ern" (GUV 3.9) vom :viärz 1993, in der 
Fassc;:r:g vom Janua::- 1997, wird w"ie folgt geändert: 

a) §§ 9 und 11 V."erden aufgehoben. 

b) In§ 24 wird die Angabe,,§§ 7, 9, 10, 12 Abs. 2," durch 
die Angabe,,§§ 7, 10, 12 Abs. 2," ersetzt. 

2. Die üdallverhütungsvorschrift ,,::.\füllbeseitigung" 
(Gl:"V 7.8) vom Januar 1979, in der Fassung vom Januar 
1997, wird wie folgt geä:r:dert: 

a) § 8 Abs. 3 wird aufgehoben. 

b) In§ 31 wird d:.e Angaoe ,,§§ 8, 9" durch die A.11gabe 
,,§ 8 Abs. 1, 2, 4c ois 8, § 9" ersetzt. 

3. D:e Uniallverhütungsvorschrift „Gase" (GCV 9.9) vom 
Juni 1995,.in der Fassung vom Januar 1997, wird wie 
folgt geändert. 

a) § 2 Abs. 2 bis 4 unci § 7 Abs. 1, 3 i..nd 4 werden a"..lf­
gehober:. 

b) In§ 58 wird die Angabe,,§ 7 Abs. f oder 5" durch die 
Angabe ,,§ 7 Abs. 5" ersetzt. 

V. 
!!lk::-a:füreten 

§ 6 
Inkraft'.:reten 

Diese Cnfallverhüt:.r:gsvorschri:i't tritt am ersten Tage 
des ::XIonats Ap::-il oder iVIor:ats Oktober in !<_raft, der als 
erster der Bekanntmachung folgt. 

Düsseldorf, den 13. Dezember 1999 

Breciehorst 

Genehmigung 

Die vo: .. stel:errde u~:a:Iv·e:-:C::.tt~r:gsvorscl:!. .. ift ~! l.7nga~g 
mit Gefal:rs:offen" (GT.IV 9.27) wird gene:1m:.gt. 
Az.: 213-8006.15.4.5 

D:isseldorf, c.en 8. Dezembe:- 2000 

J.Iinis:eriun für Arbeit u:r:d Sozia:.es 
Qc;.a:ifika'.:ion und Technologie 

c.es La11des :[';:-o:::-dr:1eir..-Westfalen 

I:rn A·.E:rag 
Di. Deden 

- GV. I\JRW. 2C:Cl S. ~3. 

230 
Zweite Verordnung 

zur Änderung der Verordnung über das Verfahren 
zur Bildung und Einberufung 

der Bezirksplanungsräte 
und des Braunkohlenausschusses 

Vom 30. Januar 2001 

Au:'grund des § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Landespla~mngsge­
setzes (LPlG) L., der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Jur..:. 1994 (GV. :·rn,w. S. 474), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. ::VIai 2000 (GV. KRW. S. 462), v:ird im 
Einvernehmen mit der.: Ausschuss für l:"rnweltsc:mtz unc. 
Rat~mordnung des Landtages verordr..et: 

Art:.kel 1 

Die Verorcinung über das Verfahren zur Bild::ng U..'ld 
Einberufung der Bezirksplanungsrä:e und des Bra.t:nkoh­
lenausschusses (1. DVO zum Landesplant1ngsgesetz) vom 
24. Oktober 1989 (GV. XRW. S. 534), geände:-: durch 
Verordnung vom 12. Juli 1994 (GV. XRW. S. 544), wird wie 
folgt geändert: 

1. In§ 2 Abs. 2 Satz 1 ,verden die Wörter ,,,Zuger:örigkeit 
zur gemeindlichen Vertretungskörperschaft der Ge­
wählte:'.l" gestricher:. 

2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „dem 
Regieri..ngspräsidenten" durch die Wörter „de::- Be­
zirks~egier1;1-ng" __ und ~ie Angabe „Abs. 9" durch die 
Angaoe „Aos. 8'" ersetzt. 

3. § 3 Abs. 5 Satz 1 wird \vie folgt geändert: 

a) In Kummer 2 w:.rd das Komma ar:"1 Ende durch 
einen Punkt ersetzt. 

b) ::,;-1;.mmer 3 \Vird gestr:.chen. 

4. § 4 wird ,vie folgt geänciert: 

a) Absa'.:z 1 Sa'.:z 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die Vorschläge für die Wa:11 der beratenden 
Mitglieder nach § 6 Aos. 1 Satz 3 LP!G sind vom 
Landessnor'.:bur..d Korö.rl:ein-Westfale:n e. V. für 
seine im-Regierungsbezirk tätigen selbstständigen 
üntergliederungen, vor: den Landesvorständen der 
nach § 29 BKatSchG anerkannten Katursc:1u'.:z­
verbände für ihre im Regierungsbezirk :ätigen 
Katurschutzverbände, vom Ministeril;_m :::ü::­
Frauen, Jugend, Familie und Gesundhei'.: iür die im 
Regierungsbezi::-k tätigen Regionalstellen Frau 
und Beruf sov,ie von der: Ko:nmu:::ien des Reg:.e­
rungsbezirRs :für ihre komm:inalen Gleichstel­
lungsstellen der Bez:.rksregierung ebenfaEs 2 Wo­
chen vor Abla"..lf der in § 5 Abs. 9 Satz 1 LPlG 
vorgesehenen Frist eir:zureichen." 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folg'.: gefasst: 
„Innerhalb eir:er Woc::J.e r:ach Ablauf dieser Frist 
stellt die Bezi::-ks::-egie::-ung die Vo::-scl:läge-::n zwei 
Listen für die ::VIitglieder-nac:J. § 6 Abs: 1 Satz 1 
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LP~G. getrenY'.t Each Arbe:.tgeoer::i u::.1d l\.rbe:.tne!l­
rr:.ern, und je eir:e Lis'.:e für ci:.e :vr:.tgliec.e:· ac:s dem 
Bereicl: der Spo:-tverbände, c.er nach § 29 
B:i:'-JatSchG a:1erkan.r:ten :"Jaturnchutzvel·bär:c.e. 
de!· Regio!la~stelle!l Frau U:'.ld Ben::f und c.er korr.~ 
• ur:alen Gleichstellu:1gssteEen zusam::nen." 

5. § 6 ,vird \Vie foi.gt geände:-t: 

a) Absatz 1 Satz 1 wirc. wie folgt gefasst: 
.,Die Ber1;.fang de:- beratender:. Mitgl:.ec.er wird t:.i.:­
c.:.e Aroe:.tgeber, A:-oeitnehmer. "S.Iitglieder de:· 
S~o:·tverbände. der :rnch & 29 B::'\atSc~1G ar:.er­
känr..ten Natm:scl:.utzverbä11de. der komrr:.-:_m.alen 
Gleicl:stellungsstellen und. der Regionalstellen 
Frau :1r..d Beruf i!l gehei:nen und getrer:nte::.1 
\Vahlgär:gen ob.r:e Aussprac:-1e nach den Gr:mdsät­
zen c.er 1lel:rneits,val1l (PersoneY'.wahl) durcnge­
fü.h.r-;:. -~ 

b) Absatz 2 Satz 3 wird ,vie fo:gt gefasst: 
,,Bei der Berufang der }iitglieder der Sportver­
bär..de, der nach § 29 BKatSchG anerkar..nten 
Na:u::-sch:1tzverbände. der kommunalen Gleich­
stellungsstellen und uer Regionalstellen Frau und 
Beruf hat jedes abstimmur..gsberechtigte :viitglied 
des Regionalrates in beide1 Wahlgängen je eine 
Stimme; ben1fen ist bei mehreren Bewerbern je 
Wahlgang der Bewerber, der die meisten gültigen 
Stimmen erhalten hat." 

6. In § 8 wird das Wort „seinem" durch das Wort 
:5hrem •• e~se'tzt. 

7. I!i § 10 Abs. 2 Satz 1 werden im K-1arn.merzc1.satz die 
\Vörter „Zuge!l.örigkeit zur kommunalen Vertre­
tungskörperschaft der Gewählten" gestrichen und die 
Wörter ,.dem Regierungspräside:'.1.ten" durch die \Vör­
'.:er „der Bezirksregierung" ersetzt. 

8. In § 5 Abs. 2 Satz L 
§ 6 Abs. 3 Satz 1. 
§ 11 Abs. l Satz 1, 
§ 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz l, 
§ 13 Satz 2 
wird das Wort „Bezirkspla1m!1gsrat" durch das ·wart 
,,Regional:-at" ersetzt. 

9. In§ 1, 
§ 2 Abs. 1, 
§ 3 Abs. 2, 
§ 4 Abs. 2 Sätze 2 u:c.d 4, 
§ 5 Abs. 1, 
§ 6 Abs. 2 Sätze 1 und 3, 
§ 8 in der Übersch:-ift und in Satz 1, 
§ 13 Satz 2 
wird das Wort „Bezirksplanungsrates" durc!l. das 
·wort „Regionalrates" ersetzt. 

10. In der Überschrift der Vero:-dnung und der Über­
sci::ri:t des 1. Abschnitts sowie in § 11 Abs. 2 Satz 2 
und§ 13 Satz 1 
wird das Wort „Bezir:'.{splammgsräte" durch das Wo:-t 
,,Regionalräte" ersetzt. 

11. In § 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 

,vird das \Vort „Bezirksplanungsräten" durch das 
Wort „Regionalräten" ersetzt. 

12. In § 3 Abs. l Satz 1 und in 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 
werden die Wörter „dem Regierungspräsidente!l" 
durch die Wörter „der Bezirksregierung" ersetzt. 

Artikel 2 

Die Erste Durchfühn.mgsverordnurrg zum Landespla­
nungsgesetz (1. DVO zum Landesplanungsgesetz) vom 
25. September 1962 (GV. KRW. S. 548), zuletzt geär..dert 
durch Verordnung vo::n 20. Februar 1973 (GV. :i\""RW. 
S. 228), wird mit Wirkung vom 17. Januar 1976 aufgeho­
ben. 

Ar:ikel 3 

Diese Verordn:ir..g t:-itt am Tage nach. der Verküncic1rrg 
in Y,.rait. 

Düsse~dorf, den 30. Ja:'.luar 2001 

Die Lar:des:·egierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ivfüristerpräsid.ent 

(L. S.) \Vol:fgang Clement 
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Der Inr:enminister 

D:·. Fritz Beh1·ens 

Der Minister iü.r Wirtschaft 
und Mittelstand, Energie und Verkehr 

Err..st Schwanhold 

Die :Ministerin 
für Umwelt und :::-:raturschutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bäroel Höhn 

Die :Ylinisterin für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit 

Birgit Fischer 

- GV. :;\""RW. 2001 S. 44. 

Dritte Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Abgrenzung des Kreises 

der Beteiligten und das Verfahren 
der Beteiligung bei der Erarbeitung 

der Gebietsentwicklungspläne 
und der Braunkohlenpläne sowie bei der 

Durchführung der Raumordnungsverfahren 
Vom 30. Januar 2001 

Aufgrund des § 44 Abs. 1 Kr. 2 des Landesplanungsge­
setzes (LPlG) in der Fassung der Bekam:ttmachung vorn 
29. Juni 1994 (GV. ::JRW. S. 474), zuletzt geändert durch 
Gesetz vorn 9. l\Iai 2000 (GV. l\""RW. S. 462), wird im 
Einvernehmen mit dem Ausschuss für Umweltschutz und 
Raumordnung des Landtages verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die Abgrenzung des Kreises der 
Beteiligten und das Verfahren der Beteiiigung bei der 
Erarbeitur.g der Gebietsent\vicld.ungspläne und der 
Braunkohlenpläne sowie bei der Durchführu!lg der 
Raumordnungsverfahren (2. DVO zum Landesplanungs­
gesetz) vom 24. Oktober 1989 (GV. ::--,;""Rw. S. 536), zuletzt 
geändert durch Verordnung 17. Januar 1995 (GV. XRW. 
S. 144), wird wie folgt geändert: 

1. § l Abs. 1 w:.rd wie folgt geändert: 

a) In Xummer 7 werden die Wörter „das Geologische 
Landesamt" durch die Wörter „der Geologische 
Dienst I\RW - Landesbetrieb -" ersetzt. 

b) I!l I\ummer 8 werden die Wörter „das Landesober­
bergamt" durch die Wörter „die Bezirksregierung 
(Bergvenval tung)" ersetzt. 

c) In Xummer 17 werden die Wörter „Landesamt für 
Agrarordnung" durch die Wörter „Agrarordnungs­
venvaltung" ersetzt. 

ci) In Nummer 22 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 
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e) Folgenc.e r.et:.e :'-~-..imrr.ern werder. angefügt: 
,,23. die korr:m:nalen Gleichstellungss:ellen, 
24. die RegionalsteEen Frau und Beruf." 

2. In § 1 Abs. 2 L Hafosatz wird das Wort „Bezirkspla­
nungsräte" durch das \Vort .,Regionalräte" ersetzt. 

3. § 3 Abs. 1 w"h'd ·wie folgt geär..dert: 

e) In Numr:ier 7 werden die "Wörter „das Geologische 
Landesamt" durch die vVörter „der Geologische 
Dien.st 2'1""RW - Landesbetrieb -" ersetzt. 

f) In Xummer 8 wei·den die \Vä!-ter „das Landesober­
bergarnt" durch die Wörter „die Bezirksregierung 
(Bergverwaltung)" ersetzt. 

g) In Nummer 17 werden die Wörter „Lanä.esamt für 
Agrarordnung" durch die Wörter „Agrarordnungs­
verwaltung" ersetzt. 

h) In Nummer 22 wird der Pu..'1..°l{t am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

i) Folgende neue Xummern werden angefügt: 
,,23. die kommunalen Gleichstellungsstellen, 
24. die Regionalsteilen Frau und Berüf. '' 

i\rtikel 2 

Diese Verord..11.ung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Januar 2001 

Die Lanc.esregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

230 

Der InnenmL.'lister 

Dr. Fritz Behrens 

Der Minister für Wirtschaft und 
Mittelstand, Energie und Verkehr 

Ernst Schwanhold 

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärel Höhn 

Die ::\"Iinisterin für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit 

Birgit Fischer 

- GV. ::\""RW. 2001 S. 45. 

__ Zweite Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

über die Entschädigung der iVIitglieder 
der Bezirksplanungsräte 

und des Braunkohlenausschusses 
Vom 30. Januar 2001 

Aufgrund des § 44 Abs. 1 :-.Jr. 5 des Landesplanungsge­
setzes (LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. KRW. S. 474), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Iv!ai 2000 (GV. 2'.""RW. S. 462), wird nach 
"A...11.hörung des Ausschusses für Umweitschutz und Raum­
ordnung des Landtages verordnet: 

.,.q_:rtikel 1 

Die Verordmmg -:ibe:· c.ie Entschädigtmg der :Mitglieder 
der Bezirksplanu,.'lgsräte und des Braunkonlenausschus­
ses (5. DVO -zum Landesplammgsgesetz) vom 24. Oktober 
1989 (GV. ::--:rRW. S. 537), geändert durch Verordnung vom 
14. Juli 1994 (GV. 1':RW. S. 545), ,xird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift der Verordnung sowie 
in§ l~ 
§ 2 Abs. 1 Satz l, 
§ 4 Abs. 1, 
§ 7 in der -C-bersc!i..rift und in den Sätzen 1, 2 und~ lli'ld 
§ 8 Satz l 
wird das \Vort „Bezirksplanungsräte" durch c.as Wort 
,,Regionalräte" ersetzt. 

2. In § 6 Abs. l Satz 2, 
§ 8 in der t.'öerschrift und den 
Sätzen 1 und 3 
wird das ·wort „Bezirksplanungsrates" durch das ·wort 
,,Regionalrates" ersetzt. 

3. In § 7 Satz 2 
v,ird das \Vort „Bezirksplanungsräten" durch das 
\Vort „Regionalräten" ersetzt. 

4. In der Überschrift des § 8 und in 
§ 8 Satz 1 
\Vird das \Vort „Bezirksplanungsrat" durch das vVort 
,,Regionalrat" ersetzt. 

5. § 4 \Vird ,.vie folgt geändert: 
a) Absatz 2 aufgehoben. 
b) Absatz 3 \',ird Absatz 2. 

6. § 5 erhält folgende Fass1.mg: 

,,§ 5 
Übernachtungsgeld 

Den lviitgliedern der Regionalräte \vird ein Übernach­
tungsgeld nach J\/Iaßgabe des Landesreisekostengesetz 
gewährt, we:rm die iill- oder Abreise am Sitzungstag 
nicht möglich oder zumutbar war." 

7. In§ 6 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Bezirksplanungs­
räte" durch das Wort ,.Regionalräte" ersetzt; die 
\Vörter .,unter Zugrundelegung der Reisekosten­
stufe C" ,verden gestrichen. 

_,\__rtikel2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver~öndung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Januar 2001 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der l\t!inisterpräsident 

Wolfgang Clement 

Der Inr..enrninister 

Dr. Fritz Behrens 

Der :Minister für Wirtschaft und 
:?viittelstand, Energie u.,.-.-.id Verkehr 

Ernst Schwanhold 

Die ::\"Iinisterin 
für Umwelt und Naturschutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel Höhn 

Die Ministerin für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit 

Birgit Fischer 

- GV. ::\""RW. 2001 S. 46. 
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75 
Verordnung 

über die Zuständigkeiten 
nach dem Gesetz zur Gewährung 

eines einmaligen Heizkostenzuschusses 
Vom 30. Januar 2001 

Aufgrund des § 4 des Gesetzes zur Ge,vährung eines 
ei:::tmaligen Heizkostenzuschusses vom 20. Deze::nber 2000 
(BGBl. I S. 1846) und § 5 Abs. 3 Satz l Landesorganisa­
tionsgesetz vorn. 10. Juli 1962 (GV. :NRW. S. 421). zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 9. ::Hai 2000 (GV. NRW. S. 462), 
'.Yird im Hinblick auf § 1 dieser Verordnung nach 
Anhörung des Ausschusses für Kommunalpolitik verord­
net: 

§ 1 

Zuständig für die Gewährung eines einmaligen Heiz­
kostenzuschusses an Empfängerinnen und Empfänger 
von Wohngeld und auf Antrag ist die Gemeinde. 

§2 

Für Empfängerim:en und Empfänger von Ausbildungs­
förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsge­
setz, die nicht bei ihrem Eltern v;ohnen, ist nach § 4 Abs. 2 
des Gesetzes zur Gewährung eines einmaligen Heizkos­
tenzuschusses vom 20. Dezember 2000 (BGBL I S. 1846) der 
Träger der Ausbildungsförderung zuständig. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Januar 2001 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

93 

Der J:Iinister für Städtebau 
und Wohnen, Kultu:- und Sport 

Dr. :i.vlichael Vesper 

- GV. ::--JRW. 2001 S. 47. 

Urlmnde 
über die Verleihung des Rechts 

zum Bau und Betrieb einer Seilschwebebahn 
(Vierer-Sessellift) 

an der i\'Iattenschanze in Winterberg 
Vom 17. Januar 2001 

1. Aufgrund des § 2 des Landeseisenbahngesetzes (LEG) 
vom 5. Februar 1957 (GV. NRW. S. 11), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. April 1992 (GV. 2\1RW. S. 175), 
wird hiermit unter dem Vorbehalt der Rechte Dritter 
und nach }'Iaßgabe der Plangenehmigung der Bezirks­
regierung Arnsberg gern. § 13 LEG dem Liftbetrieb 
Klante GmbH & Co. KG, Am Waltenberg 46, 59955 
·wmterberg, das Recht zum Bau und Betrieb einer dem 
öffentlichen Personenverkehr dienenden Seilschwebe­
bahn in Winterberg bis zum 30. Juni 2021 verliehen. 

2. Die Balu-1 ist als Vierersesseibahn mit betrieblich nicht 
lösbaren Fahrmitteln zu betreiben. Die horizontale 

Länge der Bahn zvcischen den Scheibenachsen beträgt 
357 m, die geneigte Länge 370 m, der Höhenu.,.'lterschied 
z,vischen cie:i. Seilhöhen de:· Stationen 89 m. Die Fahr­
gesch,vind::.gkeit darf 1~8 :rri_fs nicht überschreiten.. 

3. Das l:r..te!'net.tmen unterliegt den Bestimmungen des 
La!lÖ.eseisenbahngesetzes sowie cien Vorschriften für 
den Bau und Betrieb von Seilbahnen (BO Seii) in der 
jeweils gültigen Fassung lind den dazugehörenden 
A:isfü:trungsbestimm:cngen. 

__ Die Firma Liftbetrieb Klante GmbH & Co. KG .• -'\..c"ll 
Waltenberg 46, 59955 Winteroerg, ist zur ausschließli­
chen Beförder,.mg von Personen auf der Seilschwebe­
bahn berechtigt. 

5. Die Firma Liftbetrieb Klante GmbH & Co. KG ist 
verpflichtet, 

a) wesentliche Enveiterungen U.ll.d wesentliche Ände­
rungen des Betriebes und der Ai,lage der Aufsicht­
behörde oder der von ihr bestimmten Stelle unter 
Vorlage der Pläne einen Monat vor Beginn der 
Bauarbeiten anzuzeigen, 

b) die Sessellift-Anlage jährlich ,viederkehrend durch 
den TL'v-RheinlaP::-d Anlagentechnik gem. § 20 BO 
Seil (AB 20.2.1.d) auf die Ein..'laltung der Bestim­
mungen der BO Seil und der anerkannten Regel,, 
der Technik prüfen zu lassen, 

c) die für den Betriebsdie!lst erforderlichen Dienst­
vorscr ... riften und Bergungsrichtlinien zu erlassen 
und der Aufsichtsbehörde bekaP_lJ.t zu geben, 

d) der Aufsichtsbehörde Unfälle und sonstige außer­
gewöhnliche Ereignisse im Betrieb der Bahn nach 
1\-Iaßgabe der hierzu ergangenen Vorschriften anzu­
zeigen, 

e) der Aufsichtsbehörde monatlich Nachweise über 
die Beförde!·i.mgsleistungen (Betriebsberichte) ein­
zureichen. 

Düsseldorf. de!l 17. Januar 2001 

Das Ministerium für ·wirtschaft und 
J!Iittelstand, Energie u...11.d Verkehr 
des Landes Xordrhein-·westialen 

In-1 Auftrag 
Eckhard Busch 

- GV. :NRW. 2001 S. 47. 

Hinweis für die Bezieher 
des Gesetz- und Verordnungsblattes 
für das Land Kordrhein-Westfalen 

Betrifft: Einbanddecken zum Gesetz- und Verord..11.ungs­
blatt für das Land Kordrhein-Westfalen-Jahr­
gang 2000-

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2000 Einband­
decken für einen Band vor zum Preis von 22,50 Dl\I zuzüg­
lich Versandkosten von 8,- D,.l;I = 30,50 DlVI. 

In diesem Betrag sind 16% :iVIehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemolare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen. 

Bestellungen ,verden bis zum 1. 3. 2001 unter Angabe 
der Kundemmmmer an den Verlag erbeten. 

- GV. 1'-l"-RW. 2001 S. 47. 



48 Gesetz- und Vero::-C.n:.:ngsblatt f:;.r cias Land l·Jo:-C.r::ein-\.Ves:fale!l - ::"r:r. 5 Yo:r: 27. Feb:r-~::;.r 2001 

Einzelpreis dieser :S-nmmer 2,20 D?.I 
z:izügl. Po!to- :..i.!'ld Ve:-sa~d..~cste!i 

3este::~n:.ge!l, Ar.frage!: ".lS''-N. s:.r:d an de:i A. Bage: ·v·e:lag zu ric:lte:1. A!":.sd::'ift :i::d ':elefor~".l::rn:1e:- ~x:.e fo:gt ::.i!' 
Abonnemenisbe:stellungen: G:::-aie!l::le~ger _-lliee !.C:J~ Fax (021:!.) 9582/229; ':"el. (G2llj 9662/238 {8.G0--12.30 Cl::-}, ~C237 :Jtsseld:Jr: 

Bezt:g~?re~e~~i~t~~~~~ ;zr;;:.;\f~~b;~;~~f ~b~~f~~ ~f~r:;~:;:it~;!~be;~i ~;a~~~i?_art)ef:~!:J;; J~~1~!~5b~t;c1~~~1!~~:g~~J:~ ~~~i~~:~!~a:bjal::-eE-
~.:;.:' .. ;:>-:~Ho ..... ~'1 -f;);,:-.!'" "iif>?,;: :::.,...fo':g-;::, Lit:ifer-.1rg,=-::,. au:.. c.~- Abo'1..,P---=-'1t ~:·:::.-d.:::.n r'0r :..--cr ..... a1b ein::,- -::"':'"is .. "-~Q?"i .._.:==-,... "'(':;_;'cn"-,,::,.r r.3,..,.._ V-:;;:c'-;,::,.':p;~:n-,, ~r:::....-';1"":.,,'t"'T'!':'. 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine limsatzsteuer i. S. d. § 14 l:StG enthalten. 
Einze1bestel1ungen: G::-a::er.berge:- ~4..:.lee 100, Fa:.;: (0211) ~682/229, Tel. {G2:.!.J 9682!2.c;l: .;;J237 Dts~e:C.o:-f 

;~~~~J~~~e~~~~~d~~~t~i~~-~;~~-Y:1\i:~~;:;~ -e~;}~~:~~ ~;~:J~~~~:f~~~=~ -d~~:~8~-;~~-a;~i\';!~~~~~~;~~1f~~::f1~fd1fseri_~~d a~;~%t~~:~:~~~!~1~f!~ 
~~~~;;~~~!~~~~~~~~~ r.~~½~

5 :~::~;~i~~:~~ ~feC:vY~~~~~i~;: i~~;:;~;i~:~~~l~~~ße~i~~r~~!al1~1 \~~~~~~f:~:rEt~:~~;~~c~~~ ~e~::~~it~~ii~~:~:~~e:f~~~;ff 
~ersteLG:ig :ir.C: Yert:r!itr~i:1:.;!~ ;~d~t~ii~r_;~~il~f1::t~;~~~f!~!?~t~!;Jf{l~~;~_5G~~~!;?e;~!~1

~~e :c:>! f0237 Düsseito:i 
::Jn.1c~: '":S3 ':iefdrc.c~ sc=rsa:1:i-3age:, ::Jts~e:C.o::-f G:id :-.rö::c!:e!iglaC.bac!: 

:ssx o:77-5359 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt 2001 Heftnummer 5 (Seite 41)

